
Satzung über die Einziehung eines Wirtschaftsweges 

in der Gemarkung Gauersheim, PI.Nr. 851 

vom 24.06.2015 

Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO}in 

Verbindung mit § 58 Abs. 4 des Flurbereinigungsgesetz (FlurbG}, in der jeweils 

derzeit geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gauersheim 

in seiner Sitzung am 24.06.2015 folgende Satzung beschlossen, die 

hiermit bekannt gemacht wird. 

§1

In der Gemarkung Gauersheim wird der im beigefügten Lageplan 

gekennzeichnete Wirtschaftsweg, PI.Nr. 851 eingezogen. 

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2

Die bisherige Widmung und die sich daraus ergebenden Nutzungsrechte 

werden aufgehoben. 

§3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(Schlesser} 

Ortsbürgermeister 



~~:-...-

Ml~,qdtn5'ulclllfn 

C'ibd'o.:,.,ol't;!..-....,;:'l=.!,.'f 

, ......... 

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- u. Kartasterverwaltung RLP (Zustimmung v. 15.10.0J) 

Gauersheim Bearbeitet: Datum: 01.06. 2015 

Plan-Nr.: 851 Maßstab: 1 :2296 


